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§ 18 NÖ PHV
Übergangsbestimmungen

 NÖ PHV - NÖ Pflegeheim Verordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.12.2024

(1 ) Abschnitt 2 1ndet auf Heime, für die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung eine rechtskräftige

Errichtungsbewilligung besteht, keine Anwendung.

(2) Die im § 7 für die Heim- und P:egedienstleitung erforderlichen Voraussetzungen müssen für Heime, für die im

Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung eine rechtskräftige Betriebsbewilligung besteht, ab 1. Jänner 2006

vorliegen.

(3) Soferne noch keine schriftlichen Heimverträge bestehen, sind sie gemäß § 15 innerhalb von 6 Monaten ab In-Kraft-

Treten dieser Verordnung auszufertigen. Bereits bestehende schriftliche Heimverträge bleiben in Geltung.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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